Verwaltungsgemeinschaft Stétten a.Auerberg
Fussener Str. 11, 87675 Stoétten a.Auerberg

Amt fir Offentliche Sicherheit und Ordnung

Anzeige einer Veranstaltung / Antrag fir eine 6ffentliche Vergnigung

Wenn Sie eine ¢ffentliche Vergniigung (z.B. eine Veranstaltung) ausrichten mochten, haben Sie das
grundsatzlich mindestens eine Woche vorher schriftlich anzuzeigen. In besonderen Féllen kann eine
Erlaubnispflicht gelten.

Der Antrag sollte vollstandig friihestens 6 Monate, mindestens jedoch 14 Tage im Voraus eingegangen sein.
Bei nicht rechtzeitiger Antragstellung fallt eine zusétzliche Bearbeitungsgebihr an. Die Verspatung kann im Ein-
zelfall auch zur Ablehnung des Antrags fiihren!

Antragstellende Person

Name, Vorname Staatsangehdrigkeit
Juristische Person (Verein, Firma) Rechtlicher Vertreter der juristischen Person
Geburtsdatum Geburtsort

Anschrift (StraBe, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)

Telefon Fax Mobiltelefon

E-Mail

Verantwortliche Person fir Leitung der Veranstaltung (muss mindestens 18 Jahr alt sein!)

[ Verantwortliche Person und Antragstellende Person sind identisch.
Falls nein:

Name, Vorname Geburtsdatum

Anschrift (StraBe, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)

Telefon / Mobiltelefon E-Mail

Art der Veranstaltung (z.B. Volksfest, Sportfest, Parteiversammlung, ...)

Veranstaltungsort

Ortsangabe (StralRe, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)

Néahere Beschreibung des Orts (z.B. Garten hinter dem Haus)

L1 Eigenes Grundstiick.
Falls nein, bitte Einverstandniserklarung des Grundstiickseigentiimers beilegen.
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Verwaltungsgemeinschaft Stétten a.Auerberg
Fussener Str. 11, 87675 Stoétten a.Auerberg

Zeiten der Veranstaltung

Uhrzeiten: Musikende spéatestens 02:00 Uhr, Ausschankende spéatestens 02:30 Uhr,
Veranstaltungsende spéatestens 03:00 Uhr. Abweichungen nur durch Ausnahmegenehmigung!

Eine Sperrzeitverklrzung [ ist nicht erforderlich [ wird beantragt (Begriindung anbei)

[ Die Veranstaltung ist eintagig.
Tag und Datum / RegelmaRig am Wochentag Uhrzeit Beginn Uhrzeit Ende

ggof. Ersatztermin Tag und Datum (nicht spéter als 2 Wochen nach Haupttermin) Uhrzeit Beginn Uhrzeit Ende

[ Die Veranstaltung ist mehrtagig.

1. Tag und Datum Uhrzeit Beginn Dauer
2. Tag und Datum Uhrzeit Beginn Dauer
3. Tag und Datum Uhrzeit Beginn Dauer
4. Tag und Datum Uhrzeit Beginn Dauer
5. Tag und Datum Uhrzeit Beginn Dauer

Art der Aktivitaten

Bei der Ausgabe von alkoholischen Getréanken wird Ihr Antrag als Antrag auf Erteilung eines voriibergehenden
erlaubnispflichtigen Gaststattengewerbes nach § 12 GastG behandelt, sofern keine Konzession vorhanden ist.

Ausgabe folgender

Speisen:

Getranke:

Die Ausgabe erfolgt Besucher bringen Speisen/Getréanke/Geschirr selbst mit
[ unentgeltlich [ auf Spendenbasis U ja,

[] bei alkoholischen Getranken gegen Entgelt | [ nein
Die Ausgabe erfolgt

[ durch Antragsteller [ uber andere Personen / eine beauftragte Firma (Name, Anschrift):

Bescheinigung nach 88 42, 43 IfSG besteht fur (alle Personen, die Speisen zubereiten und in Verkehr bringen)

Beim Betrieb einer Schankanlage

L1 Anlage ist fest verbaut [1 Anlage wird installiert und vor Inbetriebnahme durch einen
Sachkundigen abgenommen

[ Glaserspiilmaschine mit 2 Becken und Trinkwasseranschluss ist eingerichtet
Aufbauten/Stande/Podium Tonverstarker

] Stiick vorgesehen [ fiir Musik (Begriindung anbei) [ fiir Reden/Wortbeitrage
(Skizze anbei)
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Verwaltungsgemeinschaft Stétten a.Auerberg
Fussener Str. 11, 87675 Stoétten a.Auerberg

Vor-Ort-Verhaltnisse

Alle Aktivitaten und Aufbauten sind so zu gestalten, dass auf der Straf3e eine Rettungs- und Feuerwehrzufahrt
von mindestens 3,50 m frei bleibt. Anfahrtszonen fir die Rettungskréfte und Geb&audeeingénge sind freizuhalten!

Vrsl. Teilnehmerzahl (Schatzung) gaf. Anzahl der Ordner | Eintrittsgeld

[ frei [ je Person in Euro:
RaumgréRRe (wenn nicht Festzelt) GrolRe der Tanzflache Anzahl Parkmdglichkeiten

Ort der Parkmdoglichkeiten

Errichtung eines Festzelts Grof3e (in m?) Baurechtliche Abnahme durch das Landratsamt (ab 200 m? erforderlich)

[lja [ nein L1 wurde beantragt [ wird noch beantragt

Aufstellung von Tischen und Bénken Zahl der aufgestellten Garnituren (Schatzung)

dja [ nein

Vorhandene Toiletten

] Stiick Damenspiiltoiletten [ Stiick Herrenspiiltoiletten [ Stiick Urinale
] Ifd. Meter Rinne [ Stiick Toilettenwagen [ Stiick Toilettenkabinen

L1 werden nicht benétigt, weil:

Musikdarbietung
Art der Musikdarbietung Anzahl der Musiker

L1 Musikkapelle (Name)

[ Alleinunterhalter [ mechanische Musik (z.B. Tonband, Musikbox, Anlage)

Larmschutz

Larmschutzbeauftragte haben auf evtl. auftretende Larmbeschwerden einzugehen und eine Reduzierung der
Lautstarke vor Ort anzuordnen bzw. ein klarendes Gesprach mit dem Beschwerdeflihrer zu fihren und diesen zu
beruhigen. Sie haben wahrend der Veranstaltung, insbesondere fir die Polizei, erreichbar zu sein.

Wir fihren Musikdarbietungen durch, die nach 22:00 Uhr noch nicht beendet sind und bestellen daher

als Larmschutzbeauftragten:
Name, Vorname Telefon / Mobiltelefon

Anschrift (StraBe, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)

Jugendschutz

Das Jugendamt ist bei allen gaststattenrechtlichen Gestattungen zwingend zu beteiligen. Es wird ebenfalls einge-
bunden, wenn die Zuverlassigkeit einer Veranstaltung nicht einschéatzbar ist (z.B. bei GroRveranstaltungen).

Einlasskontrollen Zutritt nur fur Volljahrige Vereinsinterne Veranstaltung mit iberwiegend Einheimischen

ja [0 nein ja [ nein lja O nein

Seite 3 von 10 F.ASO.VA1 | Stand: 01.2026




Verwaltungsgemeinschaft Stotten a.Auerberg
Fussener Str. 11, 87675 Stoétten a.Auerberg

Eigene Bemerkungen

Anlagen zum Antrag
Folgende Anlage liegt dem Antrag bei

[ Versicherungsbestatigung

L] Kostenuibernahmeerklarung

L1 Kopie der ggf. vorhandenen gaststattenrechtlichen Konzession
[ Erklarung uber die Freistellung von Ersatzanspriichen

[ ggf. Lageplan mit eingezeichneten Aufbauten/Sperren/Halteve
[ ggf. Skizze/n, Beschreibung/en

L] Sonstiges:

rboten

wird nachgereicht

O O o0O0d0o0odo

Die verantwortliche Person haftet fir alle Schaden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung oder Vergnu-
gung verursacht werden! Wer eine Veranstaltung ohne vorherige rechtzeitige Anzeige abhalt, handelt ordnungs-

widrig und riskiert ein Buf3geld.

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angabe und habe die Hinweise sowie das Informationsblatt zur
Kenntnis genommen. Mit ist bekannt, dass die Gestattung insbesondere dann zurickgenommen werden kann,

wenn sie auf unrichtigen Angaben beruht.

Ort, Datum

Unterschrift Antragsteller Unterschrift Verantwortliche Person (soweit nicht identisch)

Seite 4 von 10

Drucken

F.ASO.VA1 | Stand: 01.2026




Anlage 1

Versicherungsbestatigung

Fur die Veranstaltung

besteht Versicherungsschutz (z.B. Haftpflichtversicherung fur Veranstaltungen).

Ort, Datum

Unterschrift und Stempel der Versicherungsgesellschaft

An die

Verwaltungsgemeinschaft Stotten a.A.
Ordnungsamt

Flssener Str. 11

87675 Stétten a.Auerberg
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Veranstalter:

Name, Vorname

Anlage 2

Kostenlbernahmeerklarung

Staatsangehorigkeit

Juristische Person (Verein, Firma)

Rechtlicher Vertreter der juristischen Person

Anschrift (Strale, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)

Telefon

Fax

Mobiltelefon

E-Mail

Antrag vom:

zur Veranstaltung:

am:

Ich, der oben genannte Veranstalter / Wir, die oben genannten Veranstalter,

verpflichte mich / verpflichten uns, die Kosten der Beschilderung gemanR Verkehrsanordnung / Beschil-
derungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Stétten a.Auerberg bzw. des Landratsamtes Ostallgau,
Kosten fir die StraRenreinigung, Kosten fur die Mullabfuhr sowie samtliche sonstige Kosten, die durch
Leistungen des Gemeindebauhofs im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, zu tiberneh-

men.

Ort, Datum

Unterschrift des Veranstalters

An die

Verwaltungsgemeinschaft Stotten a.A.

Ordnungsamt
Fussener Str. 11
87675 Stotten a.Auerberg
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Anlage 3

Erklarung tber die Freistellung von Ersatzansprichen

Veranstalter:

Name, Vorname Staatsangehorigkeit

Juristische Person (Verein, Firma) Rechtlicher Vertreter der juristischen Person

Anschrift (StralRe, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)

Telefon Fax Mobiltelefon

E-Mail

Ich, der oben genannte Veranstalter / Wir, die oben genannten Veranstalter der / des

Bezeichnung der Veranstaltung

erklaren uns bereit, die Bundesrepublik Deutschland, das Land Bayern, den Landkreis Ostallgdu, die
Verwaltungsgemeinschaft Stétten a.Auerberg und ihre Mitgliedsgemeinden sowie sonstige Kérper-
schaften des 6ffentlichen Rechts von allen Ersatzanspriichen freizustellen, die aus Anlass der Veran-
staltung aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen von Teilnehmern oder von Dritten erhoben
werden kénnen.

Darlber hinaus stehen uns und den Teilnehmern keinerlei Schadenersatzanspriiche gegen den Stra-
Benbaulasttrager (Strallenbaubehorde, Wegeeigentiimer) zu fir Schaden, deren Ursache auf die Be-
schaffenheit der bei der Veranstaltung zu benutzenden StraRen samt Zubehor zurtickgefihrt werden
kann. Die StralRenbaulasttrager, Wegeeigentiimer und Erlaubnisbehdrden Gbernehmen keine Gewahr
fur uneingeschrénkte Benutzung der Stral3e.

Ort, Datum

Unterschrift des Veranstalters

An die

Verwaltungsgemeinschaft Stotten a.A.
Ordnungsamt

Flssener Str. 11

87675 Stétten a.Auerberg
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Anlage 4

Informationen, Auflagen und Hinweise
Anzeige einer Veranstaltung / Antrag einer 6ffentlichen Vergntigung

1. Diein den jeweiligen raumbezogenen Erlaubnisbescheiden (Gaststéattenerlaubnis, Baugenehmigung,
Versammlungsstattenerlaubnis) enthaltenen sicherheits- und ordnungsrechtlichen Auflagen sind genau-
estens zu beachten und einzuhalten.

2. Zur Sicherung des Ruhebediirfnisses der Bevdlkerung, der Hausbewohner und der Nachbarschaft sind
die entsprechenden Bestimmungen des Immissionsschutzes einzuhalten.

3. Zur Verhiitung von Gefahren sowie zum Schutz vor erheblichen Nachteilen oder Belastigungen kdnnen
nachtréglich jederzeit Anordnungen fiir den Einzelfall getroffen werden. Reichen Anordnungen nicht aus,
kann die Veranstaltung untersagt werden (Art. 19 Abs. 4 und 5 LStVG).

4. Musikdarbietungen sind aus Griinden des Nachbarschutzes allgemein begrenzt. Davon kann nur durch
Ausnahmegenehmigung (aufgrund Beschlusses des Gemeinderats) abgewichen werden.

5. An Sonntagen, an gesetzlichen und an staatlich geschitzten Feiertagen durfen musikalische Darbietun-
gen nicht zu jeder Uhrzeit begonnen werden; dies gilt auch fiir Darbietungen mittels mechanischer und
elektronischer Musikgerate.

6. Die fur bestimmte Tage (z.B. fur den Volkstrauertag und die Adventszeit) gesetzlich oder durch die Ge-
meinde angeordneten Beschrankungen offentlicher und sonstiger Vergniigungen sind zu beachten.

7. Bei Tanzveranstaltungen sind die hierfiir geltenden Bestimmungen des Gesetzes (iber den Schutz der
Sonn- und Feiertage einzuhalten (beachte Auszug aus dem Feiertagsgesetz).

8. Die Arbeitsschutzbestimmungen, insbesondere die Vorschriften tber die Arbeitszeit des Personals, sind
Zu beachten.

9. Die Eingénge und Ausgénge des Lokals sind bis zum Weggehen des letzten Gastes unversperrt und
ausreichend beleuchtet zu halten.

10. Die Bestimmungen tber den Schutz Jugendlicher sind einzuhalten (beachte Auszug aus dem Jugend-
schutzgesetz).

11. Die Sperrzeit fur Schank- und Speisewirtschaften sowie fur 6ffentliche Vergniigungsstatten beginnt um
05:00 Uhr und endet um 06:00 Uhr. Abweichungen bedurfen der Erlaubnis der Gemeinde, 8§88 7, 8 Gast-
stattenverordnung (GastV).

12. Der bei der Veranstaltung anfallende Abfall ist ordnungsgemarf zu entsorgen.

13. Der Veranstalter ist verpflichtet, die Veranstaltung insbesondere hinsichtlich der Rettungswege mit der
Polizei, der Freiwilligen Feuerwehr, dem Rettungsdienst, dem Landratsamt Ostallgau (Untere Strafl3en-
verkehrsbehorde) und soweit notwendig mit anderen Behdrden abzustimmen. Unabhéngig davon erhal-
ten die genannten Organisationen und Behorden einen Abdruck dieser Genehmigung.
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Auszug aus dem Jugendschutzgesetz (JuSchG)

8 4 Gaststatten

(1) Der Aufenthalt in Gaststatten darf Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren nur gestattet werden, wenn eine
personensorgeberechtigte oder erziehungsbeauftragte Person sie begleitet oder wenn sie in der Zeit zwischen
5 Uhr und 23 Uhr eine Mahlzeit oder ein Getrank einnehmen. Jugendlichen ab 16 Jahren darf der Aufenthalt
in Gaststatten ohne Begleitung einer personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person in der
Zeit von 24 Uhr und 5 Uhr morgens nicht gestattet werden.

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn Kinder oder Jugendliche an einer Veranstaltung eines anerkannten Tragers der Ju-
gendbhilfe teilnehmen oder sich auf Reisen befinden.

(3) Der Aufenthalt in Gaststatten, die als Nachtbar oder Nachtclub gefiihrt werden, und in vergleichbaren Vergni-
gungsbetrieben darf Kindern und Jugendlichen nicht gestattet werden.

(4) Die zustandige Behorde kann Ausnahmen von Absatz 1 genehmigen.

8§ 5 Tanzveranstaltungen

(1) Die Anwesenheit bei 6ffentlichen Tanzveranstaltungen ohne Begleitung einer personensorgeberechtigten o-
der erziehungsbeauftragten Person darf Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren nicht und Jugendlichen ab
16 Jahren langstens bis 24 Uhr gestattet werden.

(2) Abweichend von Absatz 1 darf die Anwesenheit Kindern bis 22 Uhr und Jugendlichen unter 16 Jahren bis 24
Uhr gestattet werden, wenn die Tanzveranstaltung von einem anerkannten Trager der Jugendhilfe durchge-
fuhrt wird oder der kinstlerischen Betéatigung oder der Brauchtumspflege dient.

(3) Die zustandige Behodrde kann Ausnahmen genehmigen.

8 9 Alkoholische Getranke

(1) In Gaststatten, Verkaufsstellen oder sonst in der Offentlichkeit diirfen
1. Bier, Wein, weindhnliche Getranke oder Schaumwein oder Mischungen von Bier, Wein, weindhnlichen Ge-
tranken oder Schaumwein mit nichtalkoholischen Getranken an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren,
2. andere alkoholische Getrénke oder Lebensmittel, die andere alkoholische Getranke in nicht nur geringfugi-
ger Menge enthalten, an Kinder und Jugendliche
weder abgegeben noch darf ihnen der Verzehr gestattet werden.
(2) Absatz 1 Nummer 1 gilt nicht, wenn Jugendliche von einer personensorgeberechtigten Person begleitet wer-
den.

(3) In der Offentlichkeit diirfen alkoholische Getranke nicht in Automaten angeboten werden. Dies gilt nicht, wenn
ein Automat
1. an einem fir Kinder und Jugendliche unzuganglichen Ort aufgestellt ist oder
2. in einem gewerblich genutzten Raum aufgestellt und durch technische Vorrichtungen oder durch standige

Aufsicht sichergestellt ist, dass Kinder und Jugendliche alkoholische Getranke nicht enthnehmen kénnen.
§ 20 Nr. 1 des Gaststattengesetzes bleibt unberiihrt.

(4) Alkoholhaltige SuRRgetranke im Sinne des 8§ 1 Abs. 2 und 3 des Alkopopsteuergesetzes dirfen gewerbsmaRig
nur mit dem Hinweis "Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten, 8 9 Jugendschutzgesetz" in den Ver-
kehr gebracht werden. Dieser Hinweis ist auf der Fertigpackung in der gleichen Schriftart und in der gleichen
Grofde und Farbe wie die Marken- oder Phantasienamen oder, soweit nicht vorhanden, wie die Verkehrsbe-
zeichnung zu halten und bei Flaschen auf dem Frontetikett anzubringen.

§ 10 Rauchen in der Offentlichkeit, Tabakwaren

(1) In Gaststatten, Verkaufsstellen oder sonst in der Offentlichkeit dirfen Tabakwaren und andere nikotinhaltige
Erzeugnisse und deren Behdltnisse an Kinder oder Jugendliche weder abgegeben noch darf ihnen das Rau-
chen oder der Konsum nikotinhaltiger Produkte gestattet werden.

(2) In der Offentlichkeit durfen Tabakwaren und andere nikotinhaltige Erzeugnisse und deren Behaltnisse nicht in
Automaten angeboten werden. Dies gilt nicht, wenn ein Automat
1. an einem Kindern und Jugendlichen unzugénglichen Ort aufgestellt ist oder
2. durch technische Vorrichtungen oder durch standige Aufsicht sichergestellt ist, dass Kinder und Jugendli-

che Tabakwaren und andere nikotinhaltige Erzeugnisse und deren Behaltnisse nicht entnehmen kdnnen.

(3) Tabakwaren und andere nikotinhaltige Erzeugnisse und deren Behéltnisse dirfen Kindern und Jugendlichen
weder im Versandhandel angeboten noch an Kinder und Jugendliche im Wege des Versandhandels abgege-
ben werden.

(4) Die Absatze 1 bis 3 gelten auch fur nikotinfreie Erzeugnisse, wie elektronische Zigaretten oder elektronische
Shishas, in denen Flussigkeit durch ein elektronisches Heizelement verdampft und die entstehenden Aerosole
mit dem Mund eingeatmet werden, sowie fiir deren Behaltnisse.
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Auszug aus dem Gaststattengesetz (GastG)

§ 12 Gestattung

(1) Aus besonderem Anlaf3 kann der Betrieb eines erlaubnisbedurftigen Gaststattengewerbes unter erleichterten
Voraussetzungen voribergehend auf Widerruf gestattet werden.

(2) (weggefallen)

(3) Dem Gewerbetreibenden kdénnen jederzeit Auflagen erteilt werden.

§ 20 Allgemeine Verbote

Verboten ist,

1. Alkohol im Sinne des 8 1 Absatz 2 Nummer 1 des Alkoholsteuergesetzes vom 21. Juni 2013 (BGBI. | S.
1650, 1651), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 10. Marz 2017 (BGBI. | S. 420) geéndert wor-
den ist, in der jeweils geltenden Fassung, oder Uberwiegend alkoholhaltige Lebensmittel durch Automaten
feilzuhalten,

2. in Ausiuibung eines Gewerbes alkoholische Getranke an erkennbar Betrunkene zu verabreichen,

3. im Gaststattengewerbe das Verabreichen von Speisen von der Bestellung von Getrénken abhangig zu ma-
chen oder bei der Nichtbestellung von Getranken die Preise zu erhéhen,

4. im Gaststattengewerbe das Verabreichen alkoholfreier Getranke von der Bestellung alkoholischer Ge-
tranke abhangig zu machen oder bei der Nichtbestellung alkoholischer Getranke die Preise zu erhéhen.

Auszug aus dem Feiertagsgesetz (FTG)

Art. 2 Schutz der Sonn- und Feiertage

(1) An den Sonntagen und den gesetzlichen Feiertagen sind 6ffentlich bemerkbare Arbeiten, die geeignet sind,
die Feiertagsruhe zu beeintrachtigen, verboten, soweit auf Grund Gesetzes nichts anderes bestimmt ist.

(2) Wéahrend der ortsuiblichen Zeit des Hauptgottesdienstes sind au3erdem verboten
1. Alle vermeidbaren larmerzeugenden Handlungen in der Nahe von Kirchen und sonstigen zu gottesdienstli-

chen Zwecken dienenden Raumen und Gebauden, soweit diese Handlungen geeignet sind, den Gottes-
dienst zu storen,

2. offentliche Unterhaltungsveranstaltungen; erlaubt sind jedoch Sportveranstaltungen und die herkdmmli-
cherweise in dieser Zeit stattfindenden Veranstaltungen der Kunst, Wissenschaft oder Volksbildung, soweit
sie nicht unter Nummer 1 fallen,

3. Treibjagden.

G-

(4) Als ortsuibliche Zeit des Hauptgottesdienstes gilt die Zeit zwischen 7.00 Uhr und 11.00 Uhr. Die Gemeinden
werden erméchtigt, durch Verordnung diese Zeit zur Anpassung an die ortlichen religiosen Gewohnheiten ab-
weichend von Satz 1 festzulegen. Die Gesamtdauer der Schutzzeit darf hierbei nicht weniger als drei und
nicht mehr als sechs Stunden betragen.

Art. 3 Stille Tage
(1) Stille Tage sind
Aschermittwoch, Grindonnerstag, Karfreitag, Karsamstag, Allerheiligen, der zweite Sonntag vor dem ers-
ten Advent als Volkstrauertag, Totensonntag, BuR3- und Bettag, Heiliger Abend.

Der Schutz der stillen Tage beginnt um 2.00 Uhr, am Karfreitag und am Karsamstag um 0.00 Uhr und am
Heiligen Abend um 14.00 Uhr; er endet jeweils um 24.00 Uhr.

(2) An den stillen Tagen sind offentliche Unterhaltungsveranstaltungen nur dann erlaubt, wenn der diesen Tagen
entsprechende ernste Charakter gewahrt ist. Sportveranstaltungen sind jedoch erlaubt, ausgenommen am
Karfreitag und am BufR3- und Bettag. Am Karfreitag sind auRerdem in Rd&umen mit Schankbetrieb musikalische
Darbietungen jeder Art verboten.

(3) Das Staatsministerium des Innern, fir Sport und Integration kann aus besonderem AnlaR3, der eine Staats-
trauer gebietet, weitere Tage durch Verordnung einmalig zu stillen Tagen erkléaren. In die Verordnung kdnnen
auch die in Absatz 2 Satze 2 und 3 vorgesehenen Beschrankungen fur Karfreitag aufgenommen werden.

(4) Die Vorschriften des Art. 2 bleiben unberihrt.

Seite 10 von 10 F.ASO.VA1 | Stand: 01.2026



	VP: Off
	Veranstaltungsname: 
	Eigenes Grundstück: Off
	Name, Vorname: 
	Staatsangehörigkeit: 
	Rechtlicher Vertreter der juristischen Person: 
	Geburtsort: 
	Geburtsdatum: 
	Mobiltelefon: 
	E-Mail: 
	Name, Vorname VP: 
	Geburtsdatum VP: 
	Telefon / Mobiltelefon VP: 
	E-Mail VP: 
	Ortsangabe: 
	Ortsbeschreibung: 
	nicht erforderlich: Off
	wird beantragt: Off
	eintägig: Off
	mehrtägig: Off
	unentgeltlich: Off
	auf Spendenbasis: Off
	bei alkoholischen Getränken gegen Entgelt: Off
	ja: Off
	Selbstmitgebrachtes: 
	nein: Off
	durch Antragsteller: Off
	über andere Personen  eine beauftragte Firma Name Anschrift: Off
	Anlage ist fest verbaut: Off
	Sachkundigen abgenommen: Off
	Gläserspülmaschine mit 2 Becken und Trinkwasseranschluss ist eingerichtet: Off
	Skizze anbei: Off
	Anzahl Aufbauten: 
	für Musik Begründung anbei: Off
	für RedenWortbeiträge: Off
	Uhrzeit Ende: 
	Uhrzeit Beginn: 
	1 Tag und Datum: 
	2 Tag und Datum: 
	3 Tag und Datum: 
	4 Tag und Datum: 
	5 Tag und Datum: 
	Bescheinigung nach §§ 42 43 IfSG besteht: 
	frei: Off
	je Person in Euro: Off
	ja_1: Off
	nein_1: Off
	wurde beantragt: Off
	wird noch beantragt: Off
	ja_2: Off
	nein_2: Off
	Stück Damenspültoiletten: Off
	Stück Herrenspültoiletten: Off
	Stück Urinale: Off
	lfd Meter Rinne: Off
	Stück Toilettenwagen: Off
	Stück Toilettenkabinen: Off
	werden nicht benötigt weil: Off
	Musikkapelle Name: Off
	Alleinunterhalter: Off
	mechanische Musik: Off
	ja_3: Off
	nein_3: Off
	ja_4: Off
	nein_4: Off
	ja_5: Off
	nein_5: Off
	Raumgröße wenn nicht Festzelt: 
	Ort der Parkmöglichkeiten: 
	Musiker: 
	Name, Vorname LSB: 
	Telefon / Mobiltelefon LSB: 
	Anschrift LSB: 
	Versicherungsbestätigung: Off
	Kostenübernahmeerklärung: Off
	Kopie der ggf vorhandenen gaststättenrechtlichen Konzession: Off
	Erklärung über die Freistellung von Ersatzansprüchen: Off
	ggf Lageplan mit eingezeichneten AufbautenSperrenHalteverboten: Off
	ggf Skizzen Beschreibungen: Off
	Sonstiges: Off
	CheckBox_1: Off
	CheckBox_2: Off
	CheckBox_3: Off
	CheckBox_4: Off
	CheckBox_5: Off
	CheckBox_6: Off
	CheckBox_7: Off
	Ort, Datum: 
	Veranstaltungsname Versicherung: 
	Antrag vom: 
	zur Veranstaltung: 
	am: 
	Name, Vorname Kosten: 
	Staatsangehörigkeit Kosten: 
	Rechtlicher Vertreter Kosten: 
	Mobiltelefon Kosten: 
	Telefon Kosten: 
	E-Mail Kosten: 
	Name, Vorname Ersatz: 
	Staatsangehörigkeit Ersatz: 
	Rechtlicher Vertreter Ersatz: 
	Mobiltelefon Ersatz: 
	Telefon Ersatz: 
	E-Mail Ersatz: 
	Veranstaltungsname Ersatz: 
	Telefon: 
	Fax: 
	Anschrift: 
	ggf: 
	 Juristische Person (z: 
	B: 
	 Verein, Firma): 


	 Ordnerzahl: 
	 Gartniturzahl: 

	Anschrift VP: 
	eintägig, Tag und Datum: 
	eintägig, Ersatzdatum: 
	Uhrzeit Beginn ET: 
	Uhrzeit Ende ET: 
	Uhrzeit Beginn 1: 
	Uhrzeit Beginn 2: 
	Uhrzeit Beginn 3: 
	Uhrzeit Beginn 4: 
	Uhrzeit Beginn 5: 
	Dauer 1: 
	Dauer 2: 
	Dauer 3: 
	Dauer 4: 
	Dauer 5: 
	Getränke: 
	Speisen: 
	Beauftragte Firma: 
	Teilnehmerzahl: 
	Tanzfläche: 
	Parkmöglichkeiten: 
	Festzeltgröße: 
	Anzahl Damen: 
	Anzahl Herren: 
	Anzahl Urinale: 
	Länge Rinne: 
	Anzahl Toilettenwagen: 
	Anzahl Kabinen: 
	Ablehnungsgrund Toiletten: 
	Musikkapelle: 
	Sonstiges Text: 
	Bemerkungen: 
	Fax Kosten: 
	Anschrift Kosten: 
	Juristische Person Ersatz: 
	Juristische Person Kosten: 
	Fax Ersatz: 
	Anschrift Ersatz: 
	Drucken: 


